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R a t z i n g e r , Joseph: Volk und Haus Gottes 
in Augustins Lehre von der Kirche. (Münchener 
Theologische Studien I I . Abteilung Band 7) 
X X I V , 331 S., gr. 80, München 1954, Karl 
Zink-Verlag, D M 24,—. 
Einen wichtigen Beitrag zur Ekklesiologie, der 
in heutiger Zeit immer mehr an Bedeutung zu
kommt, stellt die Arbeit J. Ratzingers dar, die 
im Sommer 1951 von der Theologischen Fakul
tät München mit dem Preis ausgezeichnet und 
zugleich als Dissertation anerkannt wurde. In 
dieser Untersuchung sind mit ausgeprägtem 
Sinn für das Historische und in systematischer 
Klarheit die für die Ekklesiologie zentralen 
Begriffe Volk und Haus Gottes in ihren jewei
ligen Feldern entfaltet, nicht nur, wie sie im 
Werke Augustins gegeben sind, sondern auch 
auf den entscheidenden historischen Stufen zu 
Augustinus hin, bei Tertullian, Cyprian und 
Optat von Mileve. Neben diesen bedeutenden 
Ausprägungen der christlichen Tradition vor 
Augustinus ist auch seine eigene philosophisch-
theologische Entwicklung zu seinem vollen Ki r 
chenbegriff beleuchtet, während der die Inter-
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pretation von Volk und Haus Gottes sich wan
delt. Es wird von J. Ratzinger gezeigt, wie 
wesentlich für die Kirchenlehre Augustins die 
verschiedenen Fronten seiner Auseinanderset
zung sind, der Kampf gegen die Donatisten und 
die Apologetik gegen das Heidentum: Aus dem 
Widerspruch zu den Donatisten erschließt sich 
Augustinus das Erlebnis der Kirche als Catho-
lica, als Kirche der Völker, die das eine Volk 
aus Abrahams Samen ist. Die sichtbare Kirche 
der Katholiken wird von Augustinus als popu-
lus spiritualis dem populus carnalis der Do
natisten entgegengesetzt. Sichtbarkeit und spiri-
tualitas der Kirche gehören also zusammen. 
Ausdrücklich wird von J. Ratzinger der Nach
weis erbracht, daß nach Augustinus niemand 
zur ecclesia spiritualis gehören kann, der nicht 
innerhalb der Rechtsgemeinschaft der sichtbaren 
Kirche steht. (144f) Als augustinisches Unter
scheidungsmerkmal zwischen der Häresie und 
der Kirche wird die das Volk Gottes einigende 
Kraft der Caritas herausgearbeitet. Der Begriff 
Haus Gottes tritt stärker in der Apologetik ge
gen das Heidentum hervor und mündet in die 
Diskussion über die civitas Dei, womit zugleich 
der Rahmen der Ekklesiologie überschritten ist. 
So ist das Buch J. Ratzingers auch ein Beitrag 
zur Civitas-Dei-Forschung, über deren bisheri
gen Stand er berichtet (276—281), mit Ausnah
me des inzwischen erschienenen Buches von W. 
Kamiah, Christentum und Geschichtlichkeit, 
Stuttgart 1951, zu dem von ihm neuer
dings ein eigner Aufsatz erschienen ist.*) 
Civitas Dei ist der umfassende Begriff; sofern 
sie dem mundus intelligibilis angehört, ist sie 
das Haus Gottes, das sich innerhalb des mundus 
sensibilis ein Zelt bereitet hat, die Kirche. Es 
wird aufgewiesen, daß zwischen mundus sen
sibilis und civitas terrena wie zwischen mundus 
intelligibilis und civitas Dei eine enge Bezie
hung besteht. Das Unterscheidungsmerkmal ist 
hier der Kult, der sich bei der civitas terrena 
an die Dämonen wendet, in der zur civitas 
Dei gehörenden Kirche aber an den wahren 
Gott. Aufsehenerregend ist die Feststellung, 
daß Augustinus das alttestamentliche Gottes
volk in die civitas terrena eingliedert, jedoch 
mit dem Unterschied, daß sein Kult dem wah
ren Gott gegolten hat. An dem bei Augustinus 
sowohl zu Volk Gottes, als auch zu Haus Got
tes erscheinenden Wechselbegriff Leib Christi 
läßt J. Ratzinger die innere Heilshaftigkeit der 
Kirche deutlich werden: Das eucharistische ist 
das Lebensprinzip des mystischen Corpus Chri
sti. So ist die Wirklichkeit des Bildes vom Haus 
Gottes von der, eucharistischen Gemeinschaft 
her geprägt und nicht etwa vom Tempel oder 

i) vgl. J . Ratzinger, Herkunft und Sinn der Civitas-
Lehre Augustdns, in: Augustinus Magister. 
Supplement ä l'Annee Theologique Augustinienne 
II, Paris 1954, 965—980. 

christlichen Kirchenbau her; letzterer erhält 
vielmehr seine Dignität aus der in ihm sich ver
sammelnden Eucharistiegemeinde, ein Befund, 
der sich für die gesamte patristische Zeit aus 
vielen Belegen erweisen läßt. Abschließend 
kommt J. Ratzinger zu folgender Zusammen
fassung des augustinischen Kirchenbegriffs: 
„Die Kirche ist der Staat des Volkes Gottes, 
vorgebildet im Staat des hebräischen Volkes, 
durch Christus im Glauben begründet und aus 
der Knechtschaft der Dämonen herausgeführt 
zur Freiheit, auf dem Fundament des Glaubens 
— den Auserwählten im Glauben von je zu
gänglich — zur Einheit der Liebe in seinem 
Leib als Opfer des einen wahren Gottes erbaut, 
im Krieg gegen die Dämonen durch ihn, die 
Kraft und Weisheit Gottes, in Hoffnung er
wartend die endgültige Reinigung und Vereini
gung zum Friedensopfer des siebten Tags." 
(327) Das Neuartige gegenüber der wertvollen 
Untersuchung des Kirchenbegriffs Augustins 
von F. Hofmann, der sich der Verf. verpflichtet 
weiß, liegt darin, daß hier anhand einer stren
gen Begriffsanalyse das Thema zugleich einge
schränkt und vertieft ist. Wegen der Bindung 
an die Begriffe Volk und Haus Gottes mit ihrer 
Erweiterung auf Civitas Dei liegt das Ergebnis 
vornehmlich auf fundamentaltheologischer 
Ebene, wenngleich durch die notwendige Her
einnahme des zwiefachen Leib-Christi-Begrif-
fes auch die dogmatische Betrachtung zu ihrem 
Recht kommt. W. E. Gößmann. 




